
Änderungen durch die 
EU-Datenschutzgrundverordnung



• ab 01.01.2019 für die teilnehmenden kreisangehörigen 
Kommunen tätig.

• Insgesamt 3 Stellen:

• - Olaf Kuhlbrodt (Kommunen)
- Soetje Boller (Kommunen)
- Neele Martens (Kreis Segeberg)

gemeinsame 
Datenschutzbeauftragte
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• Vereinheitlichung und Modernisierung: 

– Idee: Eine für alle und alle für eine

– Ziel: echte Harmonisierung

– Rechtssicherung durch Gleichklang der Aufsicht

– Aber: 70 Öffnungsklauseln für die Mitgliedstaaten

Übersicht EU-DSGVO
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Schema Rechtsquellen Datenschutz
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Datenschutzvorschriften
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BDSG neu
• Öffentliche Stellen 
Bund

• Nicht-öffentliche 
Stellen

• Polizei und Justiz des 
Bundes

LDSG neu
• Öffentliche Stellen 
Land

• Polizei und Justiz des 
Landes

Spezial-
Vorschriften 
z. B. 
SGB I
SGB X
Steuerrecht –
Abgabenordnung
...

EU-DSGVO

+ +

Anpassungen



• Ziele des Datenschutzes (Art. 5 DSGVO)
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• Zusammenfassung: Änderungen durch die EU-DSGVO
für Behörden:
– Bestellung behördlicher DSB werden für jede Behörde Pflicht 

(bisher optional). Diese müssen der Aufsichtsbehörde (ULD) 
gemeldet werden.  �

– Gemeinsame DSB möglich. �

– Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich

– geänderter Blickwinkel: Eigene Organisation als Angreiferin
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Erweiterte Befugnisse der Aufsichtsbehörden wie hohe 
Strafzahlungen bei nicht-öffentlichen Organisationen

EU-DSGVO

Stand: 09.02.2024
Erstellt von der Kreisverwaltung Segeberg, FD 10.58

| Folie 8



Oder direktes Anweisungsrecht bei öffentlichen Organisationen
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Pressemitteilung 6/2023

BfDI untersagt Betrieb der Fanpage der Bundesregierung

Der BfDI, Professor Ulrich Kelber, hat das Bundespresseamt (BPA) angewiesen, den Betrieb der 

Facebook Fanpage der Bundesregierung einzustellen. Ein entsprechendes Schreiben hat der BfDI zu 

Beginn der Woche versendet. Das BPA hat ab Erhalt des Bescheids vier Wochen Zeit diesen 

umzusetzen.



• Zusammenfassung: Änderungen durch die EU-DSGVO
für Behörden:
– Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(Verfahrensverzeichnis)
umfasst auch nicht-elektronische Verfahren wie 
Aktenregistraturen.

– Antragsformulare anpassen gem. den Informationspflichten n. 
Art. 13 u. 14 (gilt auch f. Videoüberwachung und deren 
Hinweisbeschilderung!)

– Auftrags-DV-Verträge sind bei Gelegenheit zu erneuern.
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• Datenschutzerklärungen
Vorschlag für die Umsetzung:

– Datenbank in Form einer Excel-Tabelle

– Bereitstellung im Internet

– Datenpflege durch die Fachdienste

– Link in Formulare / Vordrucke ergänzen
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• Datenschutzerklärungen
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• Datenschutzerklärungen
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• Datenschutzerklärungen
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• Zusammenfassung: Änderungen durch die EU-DSGVO
für Firmen:
– Marktortprinzip: EU-DSGVO findet auch dann Anwendung, wenn 

Firmen (Facebook, Google etc.) von außerhalb Europas Daten 
von Personen in Europa verarbeiten.

– Strafzahlungen sollen abschreckend wirken (20 Mill. EUR oder 
4% weltweiter Gesamtumsatz)

– Einwilligungsvorbehalt (opt-in)

– Benachrichtigungspflicht bei Verstößen gegenüber allen 
Betroffenen

– Data protection by default (Technik + Voreinstellungen)

– Bestellung eines DSB Pflicht für alle Firmen, die min. 20 MA 
beschäftigen, die sich überwiegend mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigen (gem. BDSG).
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• Nachweis- und Meldepflichten

– Der Verantwortliche ist verantwortlich auch für den Datenschutz 
(Art. 24 ff.)

– Der Auftragsverarbeiter ist verantwortlich für den Datenschutz in 
seinem Bereich (Art. 28 + 82)

– Ziel: Risikobeherrschung

– Nachweis der Datenschutzkonformität (Art. 24 Abs. 1)
Datenschutzmanagement-System, Dokumentation

Umkehr der Beweislast!
– „Datenpanne“: z.B. Daten gestohlen oder verloren:

• Meldung an Aufsichtsbehörde (innerhalb von 72 Stunden)
• Wenn Risiko für Betroffenen: Benachrichtigung       
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• Rechte der Betroffenen
– Artikel 7: Einwilligung: freiwillig, informiert, widerrufbar

– Artikel 12: Transparente Information […]

– Artikel 13+14: Informationspflichten

– Artikel 15: Auskunftsrecht der betroffenen Person

– Artikel 16: Recht auf Berichtigung

– Artikel 17: Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

– Artikel 18: Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

– Artikel 19: Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit Art. 17/18

– Artikel 20: Recht auf Datenübertragbarkeit

– Artikel 21: Widerspruchsrecht

– Artikel 22: Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall / Profiling
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Pflicht zur Vertraulichkeit und 
Verschwiegenheit

• Keine Weitergabe, Veröffentlichung, 
„Ausplaudern“ von Daten oder Informationen

• Daten und Akten immer sicher aufbewahren.

• Daten und Akten immer sicher entsorgen.
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Gesetzliche Vorschriften (Beispiele)

• § 353b StGB: Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer 
besonderen Geheimhaltungspflicht 

• § 203: Verletzung von Privatgeheimnissen

• § 139 b I 3 GewO: Geheimhaltungsverpflichtung der 
Gewerbeaufsichtsbehörde

• Art. 10 I GG und § 39 PostG: Postgeheimnis 

• § 35 SGB I (i.V.m. §§ 67 – 78 SGB X): Sozialdatengeheimnis
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Segeberger Zeitung, 10.06.2023:
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Segeberger Zeitung, 12.06.2023 (Auszug Leitartikel):

Der Anfang vom Ende von Trump
Es geht hier um Tatbestände, für die bis zu zehn Jahre Haft angeordnet 
werden können. Hintergrund ist die mögliche Gefährdung der nationalen 
Sicherheit. Ein bei Trump beschlagnahmtes Dokument aus dem Juni 2020 
enthält den Ermittlungen zufolge zum Beispiel „Informationen zu den 
nuklearen Fähigkeiten eines anderen Staates“. Dokumente dieser 
Art verwahrte Trump „unter anderem in einem Ballsaal, in einem 
Badezimmer und einer Dusche, einem Büro, seinem Schlafzimmer 
und einem Lagerraum“.
Die Summe all dieser Details könnte Trump nicht nur juristisch das Genick 
brechen. Die Geheimaktenaffäre ist auch geeignet, Trump als 
Präsidentschaftskandidaten politisch unmöglich zu machen. Warum er 
die Akten überhaupt hortete, ist rätselhaft. Wollte er damit 
Partygäste beeindrucken? Trumps wirre Missetaten konterkarieren 
jedenfalls klassische Botschaften der amerikanischen Konservativen, vor 
allem den Einsatz für Recht und Ordnung.
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Datenpannen
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Datenpannen
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Eine Folge:
Keine Datenermittlung für 
die Corona-
Infektionszahlen möglich!

Quelle: RKI 11/2021



• Zeugenschutz:
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• Informationen im Intranet / Datenschutz-Infoportal:
https://www.segeberg.de/index.php?object=tx|3466.12014.1
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Unter „Schulungen“ finden Sie auch:

• diesen Vortrag

• weitere Tipps u.a. zum „Datenschutz am Arbeitsplatz“

• Unterlagen zum Datenschutz in verschiedenen 
Fachbereichen

• Tipps für Auszubildende u. neue Mitarbeiter*innen
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• per E-Mail: datenschutz@segeberg.de

• per Telefon: 04551 / 951-9851 (Hotline)

• persönlich: Büros: Rosenstr. 28a; #2.41

Kontaktmöglichkeiten der 
gemeinsamen 
Datenschutzbeauftragten:
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


